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Studienordnung für den Masterstudiengang Fahrzeugtechnik 
(Vehicle Engineering) an der Fakultät V - Verkehrs- und Ma-
schinensysteme - der Technischen Universität Berlin  

 
Vom 19. Dezember 2007 

 
Der Fakultätsrat der Fakultät V - Verkehrs- und Maschinensyste-
me - hat gemäß § 71 Abs.1 Nr. 1 des Gesetzes über die Hoch-
schulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in 
der Fassung vom 13. Februar 2003 (GVBl. S. 82), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 12. Juli 2007 (GVBl. S 278) Folgen-
des beschlossen: 
 
 
Inhal t sverzeichni s  
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§ 8 -  Studienberatung und besondere Prüfungsberatung  
§ 9 - Berufspraktikum 

§ 10 - Module und Modulkatalog 
§ 11 - Leistungspunkte 
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II. Aufbau und Verlauf des Studiums 
 
§ 13 -  Aufbau des Studiums 
§ 14 -  Studienverlauf 
 
III. Schlussbestimmungen 
 
§ 15 - Inkrafttreten 
 
 
Anhang: Exemplarischer Studienverlaufsplan 
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 - Geltungsbereich 
 
Diese Studienordnung regelt in Verbindung mit der Prüfungsord-
nung sowie mit der Ordnung zur Regelung des allgemeinen Prüf-
verfahrens in Bachelor- und Masterstudiengängen (AllgPO) Ziel, 
Inhalt und Aufbau des Masterstudiengangs Fahrzeugtechnik (Ve-
hicle Engineering) an der Technischen Universität Berlin. 
 
 
§ 2 - Beschreibung des Studiengangs  
 
Der Masterstudiengang Fahrzeugtechnik beschäftigt sich mit der 
Konzeption, der Entwicklung, der Produktion und dem Betrieb 
von Kraft- und Schienenfahrzeugen. Eine große Rolle spielt dabei 
die Beschäftigung mit komplexen Systemen und neuen Techno-
logien. Die Studierenden sollen zur wissenschaftlichen Lösung 
von anspruchsvollen Problemstellungen befähigt und auf die Aus-
füllung von leitenden Positionen in Industrie und Wissenschaft 
vorbereitet werden.  
Nach Erarbeitung grundlegender Sachverhalte des Fahrzeugs im 
Gesamtzusammenhang werden vertiefende Schwerpunkte in der 
Fahrzeugkonstruktion, Entwurf, Versuch, numerische Simulation, 
Fahrzeugdynamik, Unfallrekonstruktion und Unfallforschung 
angeboten. Dabei haben die Studierenden die Möglichkeit, in 
Projekten mitzuarbeiten, die der Fahrzeugindustrie entsprechend 

organisiert sind. Sie sollen hierdurch eine ausgeprägte System-
kompetenz entwickeln. Im Umfeld der Technik sind, bedingt 
durch den internationalen sowie wirtschaftlich, rechtlich und poli-
tisch geprägten Charakter dieses Industriezweiges, Kenntnisse 
der englischen Sprache sowie Kommunikations- und Teamfähig-
keiten von elementarer Bedeutung. Das Herangehen an Problem-
stellungen unter der Berücksichtigung von Geschlecht und Diver-
sität spielt dabei ebenfalls eine Rolle. 
 
Mögliche Profile im Masterstudiengang Fahrzeugtechnik sind: 
 
- Kraftfahrzeugsicherheit, 
 
- Kraftfahrzeugdynamik, 
 
- Prozessmanagement in der Kraftfahrzeugentwicklung, 
 
- Entwurf und Konstruktion von Kraftfahrzeugen, 
 
- Mensch-Maschine-Interaktion in Kraftfahrzeugen, 
 
- Entwurf und Konstruktion von Schienenfahrzeugen. 
 
Die fachliche Schwerpunktsetzung des Masterstudiengangs und 
die Breite der Wahlmöglichkeiten garantieren darüber hinaus eine 
individuelle fachliche und berufliche Profilbildung. Darüber hin-
aus können die Studierenden eine große Anzahl von Modulen frei 
wählen und so ihr persönliches Ausbildungsprofil stärken. 
 
 
§ 3 - Studienziele 
 
Das Studium soll die Studierenden auf ein berufliches Tätigkeits-
feld im Bereich der Fahrzeugtechnik vorbereiten und sie befähi-
gen, ein Verständnis für die Zusammenhänge des Gebietes zu 
entwickeln, das über eine technisch-fachliche Spezialisierung 
hinausreicht. Sie werden in die Methoden wissenschaftlicher 
Problembehandlung eingeführt; ihre Fähigkeit zum selbständigen 
wissenschaftlichen Denken und Arbeiten wird entwickelt, um 
später auch neuartige Problemstellungen in einer immer komple-
xer werdenden technischen Umwelt erfolgreich analysieren und 
bearbeiten zu können. Darüber hinaus sollen die Studierenden 
lernen, ihr Fachgebiet in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen 
zu sehen und ihre Verantwortung in einem solchen Zusammen-
hang wahrzunehmen. Sie sollen dadurch in die Lage versetzt 
werden, den technologischen Wandel in Forschung, Entwicklung 
und Anwendung zu verstehen und zu beeinflussen. 
Durch ihre Berufsbezogenheit einerseits und ihre Grundlagenbe-
zogenheit andererseits befähigt die Ausbildung die Studierenden, 
auf dem derzeitigen Stand der jeweiligen Technologie zu arbeiten 
und zukünftige Technologien zu entwickeln. Eine enge Verknüp-
fung von Forschung und Lehre gewährleistet, dass neue Entwick-
lungen der Fahrzeugtechnik in den Lehrveranstaltungen unmittel-
bar ihren Niederschlag finden und die Studierenden lernen, neu-
este Forschungsergebnisse in Ingenieuranwendungen umzuset-
zen. Durch projekt- und teamorientiertes Handeln wird die krea-
tive Mitarbeit in interdisziplinären Gruppen und damit auch der 
Erwerb von Genderkompetenz gefördert. 
Die Studierenden lernen, verantwortlich zu handeln sowie eigene 
und andere Arbeitsergebnisse kritisch zu überprüfen und zu be-
werten. Mit Blick auf eine zukünftige interdisziplinäre berufliche 
Aufgabenstellung wird die Fähigkeit zur Vermittlung von fachli-
chen Erkenntnissen trainiert. 
Der Studiengang schafft so die Voraussetzungen für ein lebens-
langes Lernen im gesamten Berufsleben. Die spezifische Studien-
struktur und die Studieninhalte des Studiengangs fördern die Er-
reichung der formulierten Ziele. 
 
 
§ 4 - Berufliche Tätigkeitsfelder 
 
Den Absolventinnen und Absolventen des Studienganges Fahr-
zeugtechnik werden je nach ihrer Interessenlage vertiefte Kennt-
nisse vermittelt, die sie dazu befähigen, in einschlägigen Unter-
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nehmen, Behörden und wissenschaftlichen Einrichtungen zu 
arbeiten. 
 
Durch die Vermittlung allgemeingültiger Lehrinhalte sowie die 
Betonung des methodischen Aspektes soll den Absolventinnen 
und Absolventen darüber hinaus die Möglichkeit gegeben wer-
den, auch außerhalb der Fahrzeugtechnik ein Tätigkeitsfeld zu 
finden, wie z. B. im allgemeinen Maschinenbau, der Luft- und 
Raumfahrttechnik oder in der Produktionstechnik. 
 
Beispiele für Arbeitsfelder sind: 
 
• Entwurf, Entwicklung und Fertigung von Kraftfahrzeugen 

und Schienenfahrzeugen sowie deren Komponenten in der 
Fahrzeugindustrie und bei deren Zulieferern, 

 
• Konzeption geeigneter Maßnahmen zur Reduzierung von Un-

fallfolgen in Kraft- und Schienenfahrzeugen, 
 
• Analyse und Optimierung dynamischer Eigenschaften Kraft- 

und Schienenfahrzeugen, 
 
• Optimierung der Wirkzusammenhänge in der Automobilin-

dustrie unter Berücksichtigung von Gesamtfahrzeugaspekten, 
 
• Bewertung und Integration von neuen Technologien, 
• Untersuchung der Sicherheit von Kraftfahrzeugen im 

Verkehrsraum, 
• Tätigkeit bei Überwachungsorganisationen und Behörden 
 
• Unfallsachverständige/-r, 
 
• Kfz-Sachverständige/-r, 
 
• Inbetriebsetzung und Instandhaltung von Schienenfahrzeu-

gen. 
 
 
§  5 - Studienvoraussetzungen und Studienbeginn 
 
(1) Studienvoraussetzung ist ein Bachelor of Science in einer ein-
schlägigen Ingenieurwissenschaft (Verkehrswesen, Maschinen-
bau, Physikalische Ingenieurwissenschaft) oder ein vom Prü-
fungsausschuss als gleichwertig anerkannter Abschluss.  
 
(2) Das Lehrangebot ist auf einen Studienbeginn im Winterse-
mester angelegt. Die Aufnahme eines Studiums wird daher zum 
Wintersemester empfohlen. Sofern das Studium zum Sommerse-
mester aufgenommen wird, muss die bzw. der Studierende durch 
besonders sorgfältige Planung des Studiums darauf achten, dass 
keine Verzögerung des Studienplans auftritt.  
 
 
§ 6 - Umfang und Abschluss des Studiums 
 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. Der Umfang der 
Studienanforderungen ist so bemessen, dass das Studium ein-
schließlich der Prüfungen von einer oder einem Studierenden, die 
oder der sich ausschließlich dem Studium widmet, in dieser Zeit 
abgeschlossen werden kann. Der Abschluss des Studiums vor Ab-
lauf dieser Zeit ist zulässig.  
 
(2) Das Studium wird mit der Masterprüfung abgeschlossen. Das 
Nähere regelt die Prüfungsordnung. 
 
 
§ 7 - Internationalisierung 
 
(1) Zur Förderung der fremdsprachlichen und interkulturellen 
Kompetenz sowie zur Vorbereitung auf das zunehmend internati-
onale Berufsfeld von Ingenieurinnen und Ingenieuren wird ein 
Studienaufenthalt im Ausland empfohlen. Die Fakultät unterhält 
zu diesem Zweck vielfältige internationale Kooperationsbezie-
hungen. Die Planung des Auslandsaufenthaltes sollte ein Jahr im 
Voraus begonnen werden.  

(2) Im Ausland erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen wer-
den nach Möglichkeit gemäß AllgPO § 9auf Antrag anerkannt. 
Einzelheiten regelt der Prüfungsausschuss (vgl. § 6 OTU). 
 
(3) Auslandspraktika vermitteln neben dem Erwerb fachprakti-
scher Fähigkeiten in besonderer Weise Einblicke in die kommu-
nikativen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten der Berufswelt 
anderer Länder und werden deshalb ausdrücklich empfohlen. 
 
(4) An der TU Berlin werden auch fremdsprachige Lehrveranstal-
tungen und Fachsprachenkurse angeboten. Die Studierenden wer-
den aufgefordert, diese gezielt zu nutzen. 
 
 
§ 8 - Studienberatung und besondere Prüfungsberatung  
 
(1) Für die allgemeine und psychologische Beratung steht das 
Referat für Allgemeine Studienberatung der Universität zur Ver-
fügung. 
 
(2) Die Studienfachberatung findet an der Fakultät statt.  
 
(3) Für die besondere Prüfungsberatung der Studierenden, die die 
Fristen gemäß § 30 BerlHG überschreiten, gilt § 14 der AllgPO. 
Wer an der besonderen Prüfungsberatung nicht teilnimmt, wird 
gemäß § 15 BerlHG exmatrikuliert. 
 
 
§ 9 - Berufspraktikum 
 
(1) Es ist ein Berufspraktikum im Gesamtumfang von mindestens 
6 Wochen Dauer abzuleisten.  
 
(2) Das Praktikum muss spätestens bis zur Anmeldung der letzten 
Prüfung nachgewiesen werden. 
 
(3) Für die Anerkennung des Berufspraktikums zuständig ist die 
bzw. der vom Fakultätsrat eingesetzte Beauftragte für Praktikum-
sangelegenheiten, der bzw. dem die Arbeitsbescheinigungen der 
betreffenden Firmen vorzulegen sind. 
 
(4) Einzelheiten sind in den vom Fakultätsrat erlassenen Prakti-
kumsrichtlinien geregelt. 
 
 
§ 10 - Module und Modulkatalog 
 
(1) Im Studium sind Module aus den unter § 13 genannten Mo-
dulgruppen mit einem bestimmten Umfang von Leistungspunkten 
nach dem European Credit Transfer System (ECTS) (§ 11) zu 
belegen. 
 
(2) Ein Modul umfasst im Allgemeinen mehrere Lehrveranstal-
tungen verschiedener Lehrveranstaltungsarten und schließt mit 
einer Modulprüfung ab. Ein und dieselbe Lehrveranstaltung darf 
nicht in mehreren Modulen angerechnet werden. 
 
(3) Der oder die Verantwortliche für das jeweilige Modul verfasst 
eine Beschreibung des Moduls, in der folgende Punkte beschrie-
ben werden: 
 
1. Inhalte und Qualifikationsziele 
 
2. Lehrformen 
 
3. Lehrveranstaltungen und Lehrveranstaltungsarten 
 
4. Voraussetzungen für die Teilnahme 
 
5. Verwendbarkeit des Moduls 
 
6. Arbeitsaufwand 
 
7. Leistungspunkte und Berechnung der Noten 
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8. Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten 
 
9. Häufigkeit des Angebotes und Dauer des Moduls. 
 
(4) Die Zuordnung einzelner Module zu den Modulgruppen so-
wie die Prüfungsform und die Bewertung mit Leistungspunkten 
sind in der vom Fakultätsrat beschlossenen Modulliste festgelegt 
(Anhang der Prüfungsordnung). Der Prüfungsausschuss kann die 
Änderung einzelner Festlegungen der Modulliste beschließen, er 
kann weiterhin im Einzelfall die Zuordnung weiterer Module zu 
einer Modulgruppe genehmigen, wenn dadurch die Studienziele 
nicht verändert werden. 
 
(5) Die Modulbeschreibungen und die aktuell gültige Fassung der 
Modulliste bilden den vom Fakultätsrat beschlossenen Modulka-
talog und werden von der Fakultät in der jeweils aktuellen Fas-
sung im Internet veröffentlicht. 
 
 
§ 11 - Leistungspunkte  
 
(1) Der zeitliche Aufwand der Studierenden für ein Studienmodul 
wird in Leistungspunkten nach dem European Credit Transfer 
System (ECTS) gemessen. 1 Leistungspunkt bedeutet einen mitt-
leren Studienaufwand von 30 Arbeitsstunden für die Teilnahme 
an den Lehrveranstaltungen sowie die Erbringung von Studien-
leistungen, Prüfungsvorbereitung und die Teilnahme an der Mo-
dulprüfung.  
 
(2) Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten ist der 
erfolgreiche Abschluss eines Moduls durch eine Prüfung. Die 
vollständige Beschreibung der inhaltlichen Anforderungen an die 
Prüfungsleistungen ist Teil der Beschreibung des Moduls gemäß 
den Vorgaben der Allgemeinen Prüfungsordnung (AllgPO). 
 
 
§ 12 - Lehrveranstaltungsarten 
 
(1) Die Lehrinhalte werden im Wesentlichen in folgenden Lehr-
veranstaltungsarten vermittelt, die Bestandteile von Modulen 
sind: 
 
1. Vorlesung (VL) 
 In Vorlesungen wird der Lehrstoff durch die Lehrenden 

vorgetragen. 
 
2. Übung (UE) 
 Übungen dienen der Aufarbeitung und Vertiefung des in den 

Vorlesungen vermittelten Stoffes anhand geeigneter Beispie-
le. Gleichzeitig sollen die Studierenden die in den Vorlesun-
gen vermittelten Kenntnisse durch die Bearbeitung von Auf-
gaben exemplarisch anwenden lernen. 

 
3. Tutorium (TUT) 
 Tutorien dienen der Aufarbeitung und Vertiefung des in den 

Vorlesungen vermittelten Stoffes sowie der Behandlung von 
Übungsaufgaben in kleinen Gruppen. Die Teilnehmerzahl soll 
nach Möglichkeit 15 Studierende nicht übersteigen. 

 
4. Praktikum (PR) 
 Praktika sind experimentelle Übungen in kleinen Gruppen, in 

denen die Studierenden die Handhabung und den zweckmä-
ßigen Einsatz von Geräten und Apparaten erlernen sollen. 

 
5. Integrierte Lehrveranstaltung (IV) 
 In Integrierten Lehrveranstaltungen wechseln sich die Ma-

schinenbau Lehrveranstaltungsarten ohne feste zeitliche Ab-
grenzung miteinander ab. 

6. Projekt (PJ) 
 Projekte sind Lehrveranstaltungen, in denen fachübergreifend 

oder einzelfachbezogen in kooperativen Arbeitsformen ein 
Planungs- und Realisierungsprozess durchgeführt wird. 

 
7. Seminar (SE) 
 In Seminaren referieren Lehrende und Studierende über ein 

bestimmtes Thema, mit dem sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer durch Diskussionsbeiträge wissenschaftlich aus-
einandersetzen können. 

 
8. Kolloquium (CO) 
 Ein Kolloquium ist eine Lehrveranstaltungsart, bei der die 

Diskussion zwischen den Studierenden und den Lehrenden 
im Vordergrund steht. 

 
(2) Integrierte Lehrveranstaltungen und Projekte können als ein-
zelne Lehrveranstaltungen ein vollständiges Modul bilden. 
 
(3) Über die Inhalte der Lehrveranstaltungen gibt das in jedem 
Semester erscheinende Vorlesungsverzeichnis Auskunft. 
 
 
 
II. Aufbau und Verlauf des Studiums  

 
§ 13 - Aufbau des Studiums 
 
(1) Das Masterstudium umfasst neben der Masterarbeit (18 Leis-
tungspunkte (LP)) und einem Berufspraktikum (6 LP) Module im 
Umfang von insgesamt 96 LP. Diese sind aus den folgenden Mo-
dulgruppen zu wählen: 
 
1. Kernmodule im Umfang von 24 LP,  
 
2. Profilmodule im Umfang von 48 LP, davon mindestens 12 LP 

aus ingenieurtechnischen Grundlagen und Methoden, 
 
3. freie Wahlmodule im Umfang von 24 LP. 
 
(2) Die Module des freien Wahlbereichs sind grundsätzlich aus 
dem gesamten Lehrangebot der Hochschulen im Geltungsbereich 
des Hochschulrahmengesetzes wählbar. 
 
(3) Die Zuordnung von Modulen zu den Modulgruppen sowie 
ihre jeweilige Prüfungsform sind durch die Modulliste (Anhang 
zur Prüfungsordnung) geregelt.  
 
(4) Die Masterarbeit wird gemäß § 6 der Prüfungsordnung im 
Umfang von 18 Leistungspunkten angerechnet. 
  
 
§ 14 - Studienverlaufsplan 
 
Ein Muster für den Studienverlaufsplan des Masterstudiums ist 
als Anhang beigefügt. Dieser exemplarische Studienverlaufsplan 
kann durch Beschluss des Fakultätsrats aktualisiert werden. 
 
 
III. Schlussbestimmungen 
 
§ 15 - Inkrafttreten 
 
Diese Studienordnung tritt am 1. Oktober 2008 in Kraft, spätes-
tens jedoch am Tag nach ihrer Bekanntmachung. 
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Anlage der Studienordnung

Semester 1 2 3 4

Leistungspunkte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Masterarbeit

18 LP

Kernmodul

6 LP

Kernmodul

6 LP

Kernmodul

6 LP

Kernmodul

6 LP

Profilmodul: 

Ingenieurtechnische 

Grundlagen und 

Methoden 

6 LP

Profilmodul

6 LP

Profilmodul

6 LP

Profilmodul

6 LP

Profilmodul: 

Ingenieurtechnische 

Grundlagen und 

Methoden 

6 LP

Praktikum

6 LP

Freies Wahlmodul

6 LP

Freies Wahlmodul

6 LP

Profilmodul

6 LP

Profilmodul

6 LP

Exemplarischer Studienverlaufsplan 

Masterstudiengang Fahrzeugtechnik

Freies Wahlmodul

6 LP

Profilmodul

6 LP

Freies Wahlmodul

6 LP
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Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Fahrzeugtech-
nik (Vehicle Engineering) an der Fakultät V - Verkehrs- und 
Maschinensysteme - der Technischen Universität Berlin  

 
Vom 19. Dezember 2007 

 
Der Fakultätsrat der Fakultät V - Verkehrs- und Maschinensyste-
me - hat gemäß § 71 Abs.1 Nr. 1 des Gesetzes über die Hoch-
schulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in 
der Fassung vom 13. Februar 2003 (GVBl. S. 82), zuletzt geän-
dert durch das Gesetz vom 12. Juli 2007 (GVBl. S. 278) Folgen-
des beschlossen:*) 
 
 
 
Inhal t sverzeichni s  
 
§ 1 - Geltungsbereich 
§ 2 - Zweck der Masterprüfung 
§ 3 - Akademischer Grad 
§ 4 - Studiendauer 
§ 5 - Umfang und Art der Masterprüfung 
§ 6 - Masterarbeit 
§ 7 - Inkrafttreten 
 
 
Anhang: Modulliste 
 
 
 
§ 1 - Geltungsbereich 
 
(1) Diese Prüfungsordnung gilt in Verbindung mit der Studien-
ordnung für den Masterstudiengang Fahrzeugtechnik (Vehicle 
Engineering) und der Ordnung zur Regelung des allgemeinen 
Prüfungsverfahrens in Bachelor- und Masterstudiengängen 
(AllgPO) für die im Masterstudiengang Fahrzeugtechnik (Vehicle 
Engineering) immatrikulierten Studierenden. 
 
(2) Der Prüfungsanspruch bleibt grundsätzlich nach der Exmatri-
kulation bestehen, sofern die für das jeweilige Modul erforderli-
chen Prüfungsvoraussetzungen vor der Exmatrikulation erbracht 
wurden. 
 
 

 
§ 2 - Zweck der Masterprüfung 
 
Die Masterprüfung bildet einen berufsqualifizierenden Abschluss 
des Studiums. Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, 
ob die Studierenden die Zusammenhänge ihres Studienfaches ü-
berblicken, die Fähigkeiten besitzen, wissenschaftliche Methoden 
und Erkenntnisse anzuwenden und die für den Übergang in die 
Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben 
haben, so dass sie zu wissenschaftlicher Arbeit, zu kritischem 
Denken und zu gesellschaftlich verantwortlichem Handeln befä-
higt sind. 
Der Masterabschluss ermöglicht eine Dissertation. 
 
 
 
§ 3 - Akademischer Grad 
 
Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht die Technische 
Universität Berlin durch die Fakultät für Verkehrs- und Maschi-
nensysteme den akademischen Grad Master of Science (abge-
kürzt M.Sc.). 
 
 
*) Bestätigt von der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und 

Forschung am 10. Juni 2008. 

§ 4 - Studiendauer 
 
Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. Zur Einhaltung der 
Regelstudienzeit ist die Meldung zur letzten Prüfungsleistung 
(Modulprüfung oder Masterarbeit) der Masterprüfung spätestens 
im vierten Fachsemester erforderlich. Soweit Studienzeiten ge-
mäß AllgPO § 9 angerechnet werden, verändern sich die jeweili-
gen Meldefristen entsprechend. Urlaubssemester gemäß der Ord-
nung über die Rechte und Pflichten der Studentinnen und Studen-
ten der TU Berlin (OTU) werden nicht angerechnet. 
 
 
§ 5 - Umfang und Art der Masterprüfung 
 
(1) Die Masterprüfung besteht aus der Masterarbeit (18 Leis-
tungspunkte (LP)) sowie aus Modulprüfungen im Umfang von 
insgesamt 96 LP. Diese sind folgendermaßen aus den verschiede-
nen Modulgruppen zu wählen: 
 
1. 24 LP aus den Kernmodulen, 
 
2. 48 LP aus den Profilmodulen, davon mindestens 12 LP aus 

den ingenieurtechnischen Grundlagen und Methoden. 
 
3. freie Wahlmodule im Umfang von 24 LP. 
 
Das Betriebspraktikum ist nicht Bestandteil der Masterprüfung, 
muss jedoch vor dem Ablegen der letzen Modulprüfung nachge-
wiesen werden. 
 
(2) In der Regel schließt ein Modul mit der entsprechenden Mo-
dulprüfung (siehe Anhang) ab.  
 
(3) Eine Prüfung in Modulen, die im Rahmen eines anderen Stu-
diengangs bereits absolviert wurden, ist nicht zulässig. 
 
 
§ 6 - Masterarbeit 
 
(1) Die Masterarbeit ist eine Prüfungsarbeit und zugleich Teil der 
wissenschaftlichen Ausbildung. Sie kann auch außerhalb der U-
niversität angefertigt werden, die Regelungen über die Betreuerin 
oder den Betreuer bleiben unberührt. In der Masterarbeit soll die 
Kandidatin oder der Kandidat zeigen, dass sie bzw. er in der Lage 
ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem 
Studiengang selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu 
bearbeiten. Das Thema der Masterarbeit sollte in einem sachli-
chen Zusammenhang zu einem der gewählten Module (§ 13 der 
Studienordnung) stehen. Der Aufwand für die Masterarbeit wird 
mit 18 Leistungspunkten bewertet. Die Masterarbeit kann nach 
Maßgabe von Absatz 7 auch als Gruppenarbeit ausgegeben wer-
den. 
 
(2) Nach der Zulassung zur Masterprüfung kann die oder der Stu-
dierende bei der zuständigen Stelle der Zentralen 
Universitätsverwaltung die Ausgabe einer Masterarbeit 
beantragen. Dabei kann die oder der Studierende eine Betreuerin 
oder einen Betreuer und ein Thema vorschlagen; Betreuerin oder 
Betreuer kann jede Prüferin und jeder Prüfer sein. Nach 
Rücksprache mit der Kandidatin oder dem Kandidaten leitet die 
Betreuerin oder der Betreuer den Vorschlag für das Thema an die 
zuständige Stelle der Universitätsverwaltung weiter, die das 
Thema ausgibt und das Abgabedatum aktenkundig macht. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet auf die Gleichwertigkeit der 
Themen und darauf, dass die Masterarbeit innerhalb der Bearbei-
tungsfrist angefertigt werden kann. 
 
(4) Die Bearbeitungsfrist beträgt vier Monate. Der Prüfungsaus-
schuss kann auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten nach 
Anhörung der Betreuerin oder des Betreuers die Bearbeitungszeit 
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ausnahmsweise um bis zu zwei weitere Monate verlängern. Das 
Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der 
ersten zwei Monate der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
 
(5) Die oder der Studierende hat bei der Abgabe der eigenständig 
angefertigten Masterarbeit schriftlich zu erklären, dass die Arbeit 
ohne unerlaubte fremde Hilfe angefertigt und keine anderen als 
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. Ent-
lehnungen aus anderen Arbeiten sind an den betreffenden Stellen 
in der Masterarbeit kenntlich zu machen. Ist die Masterarbeit mit 
Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers und des Prüfungs-
ausschusses in einer Fremdsprache verfasst, muss sie als Anlage 
eine kurze Zusammenfassung in deutscher Sprache enthalten. Die 
fertige Arbeit ist in zwei Ausfertigungen bei der zuständigen Stel-
le der Zentralen Universitätsverwaltung fristgemäß einzureichen. 
Das Abgabedatum wird dort aktenkundig gemacht. Die Arbeit 
wird zur Begutachtung und Bewertung weitergeleitet. 
 
(6) Die Masterarbeit ist von zwei Gutachterinnen bzw. Gutach-
tern, darunter der Betreuerin oder dem Betreuer, gemäß AllgPO § 
11 Abs. 1 zu bewerten. Die Bewertungen sollen innerhalb von 
zwei Monaten nach Abgabe der Arbeit der zuständigen Stelle der 
Universitätsverwaltung zugehen. Bei unterschiedlicher, aber in 
beiden Fällen mindestens ausreichender Bewertung durch die 
Gutachterinnen und Gutachter wird die Note gemittelt. Bei unter-
schiedlicher und in einem Falle nicht ausreichender Bewertung ist 
eine dritte Gutachterin oder ein dritter Gutachter zu bestellen. Die 
Mehrheit der Gutachterinnen und Gutachter entscheidet dann ü-
ber die endgültige Bewertung der Masterarbeit. 
 
(7) Die Masterarbeit kann ein von mehreren Studierenden ge-
meinsam bearbeitetes Thema haben (Gruppenarbeit), wenn der 
als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag jedes Studierenden 

aufgrund der Angabe von objektiven Kriterien wie Abschnitten 
oder Seitenzahlen eindeutig abgrenzbar ist und den Anforderun-
gen von Absatz 1 Satz 3 entspricht. Eine Gruppenarbeit ist von 
den Studierenden gemeinsam zu beantragen. Der Prüfungsaus-
schuss entscheidet über den Antrag aufgrund einer Stellungnahme 
der vorgesehenen Betreuerin oder des Betreuers. Die Erklärung 
gemäß Absatz 5 Satz 1 hat jede Kandidatin oder jeder Kandidat 
für seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil abzugeben.  
 
(8) Nicht fristgemäß eingereichte oder mit nicht ausreichend be-
wertete Masterarbeiten können nur einmal wiederholt werden. 
Eine Rückgabe des Themas in der im Absatz 4 genannten Frist ist 
nur zulässig, wenn die Kandidatin oder der Kandidat bei seiner 
ersten Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch ge-
macht hatte.  
 
(9) Die bewertete Masterarbeit bleibt beim Institut der Betreuerin 
oder des Betreuers. Sie darf der Verfasserin oder dem Verfasser 
zeitweilig zur Einsichtnahme und zur Anfertigung von Kopien 
überlassen werden. Sie ist mindestens drei Jahre lang aufzube-
wahren. 
 
 
§ 7 - Inkrafttreten 
 
Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Oktober 2008 in Kraft, spätes-
tens jedoch am Tag nach ihrer Bekanntmachung. 
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Modulliste Master Fahrzeugtechnik 
 
Anlage zur Prüfungsordnung vom 19. Dezember 2007 *) 
 

Modulgruppe zugeordnete Module 
Leistungspunkte 

(ECTS) 
Prüfungsform 

1. Kernmodule (24 LP) 
Ausgewählte Kapitel des spurgebundenen Verkehrs  9 MP 
Dynamik der Kraftfahrzeuge II 6 MP 
Dynamik von Schienenfahrzeugen - Anwendungen  6 PS 
Dynamik von Schienenfahrzeugen - Theorie  9 PS 
Entwicklungsprozesse und -methoden in der Automobilindustrie 12 PS 

 

Fahrzeugführung 12 MP 

2. Profilmodule (48 LP, davon min. 12 LP aus 2.3) 
2.1 Schienenfahrzeugtechnik 

Air Transport Economics 3 PS 
Bahnbetrieb  6 PS 
Einführung in die Fahrzeugdynamik / Schienenfahrzeugdynamik 6 MP 
Entwurf von Anlagen des Schienenverkehrs 6 PS 
Fahrzeuge im System Eisenbahn 9 MP 
Grundlagen der Mensch-Maschine-Systeme  6 PS 
Informationssysteme im öffentlichen Verkehr 6 MP 
Konstruktion von Schienenfahrwegen  6 MP 
Messungen an Fahrzeugen und Fahrwegen im Schienenverkehr - 
Theorie und Praxis 

6 PS 

Moderne Bahnsysteme I 6 PS 
Moderne Bahnsysteme II  6 PS 
Planung spurgeführter Verkehrssysteme 6 PS 
Praxisprojekt Bahntechnik  6 PS 
Produktionsplanung im Schienenverkehr 6 MP 
Projekt im Verkehrswesen (M) 12 PS 
Projekte Magnetbahnsysteme 6 PS 
Rail Transport Economics 3 PS 
Schienenfahrzeugtechnik 12 MP 
Schienengüterverkehr 6 PS 
Systembetrachtung des Schienenfahrwegs 3 MP 

 

Systemtechnische Grundlagen 6 PS 
2.2 Kraftfahrzeugtechnik 

Alternative Antriebssysteme und Fahrzeugkonzepte 6 MP 
Analyse von Verkehrsunfällen 6 mü 
Ausgewählte Kapitel der Fahrzeugdynamik 6 MP 
Beanspruchungsgerechtes Konstruieren  6 PS 
CAE/CAD im Automobilbau 7 MP 
Dynamik der Kraftfahrzeuge I  6 SP 
Einführung in die Automobilelektronik 6 SP 
Empirische Forschungsmethoden für Ingenieure 6 PS 
experimentelle Untersuchung und Analyse in der Fahrzeugtechnik 12 MP 
Fahrerassistenzsysteme 6 PS 
Fahrzeuggetriebetechnik  6 PS 
Grundlagen des Management I  6 SP 
Konstruktion von Verbrennungsmotoren  12 PS 
Motorprozesssimulation 6 PS 
Pkw-Karosserien und ihre Entwicklung 8 PS 
Produktions- und Automatisierungstechnik, Grundlagen  6 SP 
Psychologie für Ingenieure 6 SP 
Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr 6 MP 

 

Unfallmechanik und Kraftfahrzeugsicherheit 8 MP 
 
 

 
 
 

 
 
PS = Prüfungsäquivalente Studienleistungen, MP = Mündliche Prüfung, SP = Schriftliche Prüfung 
*) zum jeweiligen Semester aktualisierte Fassung im Internet 
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Modulliste Master Fahrzeugtechnik 
 
Anlage zur Prüfungsordnung vom 19. Dezember 2007 *) 
 

2.3. Ingenieurtechnische Grundlagen und Methoden (mindestens 12 LP) 

Analysis III für Ingenieure 6 SP 
Differentialgleichungen für Ingenieure 6 SP 
Einführung in die Finite-Elemente-Methode 6 PS 
Grundlagen und Anwendungen der Mehrkörpersimulation 6 PS 
Höhere Strömungslehre / Strömungslehre II 6 MP 
Konstruktion II B 6 PS 
Konstruktion III oder "Konstruktionsprojekt" 6 PS 
Kontaktmechanik und Reibungsphysik 6 MP 
Messtechnische Übungen: Messung mechanischer Schwingungen 2 PS 
Modellierung mit Differentialgleichungen 10 MP 
Nichtlineare Schwingungen 6 MP 
Numerische Mathematik I für Ingenieure 6 SP 
Numerische Simulationsverfahren im Ingenieurwesen 6 MP 

 

Projekt zur finiten Elementmethode 6 MP 

3. Freie Wahl (24 LP) 

4. Masterarbeit (18 LP) 

5. Praktikum (6 LP) 
 
PS = Prüfungsäquivalente Studienleistungen, MP = Mündliche Prüfung, SP = Schriftliche Prüfung 
*) zum jeweiligen Semester aktualisierte Fassung im Internet 
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Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Produktionstechnik an der Fakultät V - Verkehrs- und 
Maschinensysteme - der Technischen Universität Berlin 
 

Vom 15. Juli 2009 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät V - Verkehrs- und Maschinensyste-
me - der Technischen Universität Berlin  hat am 15. Juli 2009 ge-
mäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Univer-
sität Berlin die folgende Änderung der Prüfungsordnung für den 
konsekutiven Masterstudiengang Produktionstechnik vom 12. 
März 2008 (AMBl. 9/2008 S. 172) beschlossen: *) 

 
 
Artikel I 
 
Die Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang 
Produktionstechnik wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 5 - Umfang und Art der Masterprüfung  
 
Es wird zusätzlich folgender Absatz 4 eingefügt: 
 
(4) Die zweite Wiederholung einer Modulprüfung findet in der 
Regel mündlich statt. 
 
 
Artikel II 
 
Diese Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtli-
chen Mitteilungsblatt der Technischen Universität Berlin in Kraft. 
 
 
 
Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Physikalische Ingenieurwissenschaft an der Fakultät V - 
Verkehrs- und Maschinensysteme - der Technischen Uni-
versität Berlin 
 

Vom 15. Juli 2009 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät V - Verkehrs- und Maschinensyste-
me - der Technischen Universität Berlin  hat am 15. Juli 2009 ge-
mäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Univer-
sität Berlin die folgende Änderung der Prüfungsordnung für den 
konsekutiven Masterstudiengang Physikalische Ingenieurwissen-
schaft vom 19. Dezember 2007 (AMBl. 9/2008 S. 122) beschlos-
sen*) 

 
 
Artikel I 
 
Die Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang 
Physikalische Ingenieurwissenschaft wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 5 - Umfang und Art der Masterprüfung  
 
Es wird zusätzlich folgender Absatz 4 eingefügt: 
 
(4) Die zweite Wiederholung einer Modulprüfung findet in der 
Regel mündlich statt. 
 
 
Artikel II 
 
Diese Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtli-
chen Mitteilungsblatt der Technischen Universität Berlin in Kraft. 
 
 

Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Fahrzeugtechnik an der Fakultät V - Verkehrs- und 
Maschinensysteme - der Technischen Universität Berlin 
 

Vom 15. Juli 2009 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät V - Verkehrs- und Maschinensyste-
me - der Technischen Universität Berlin  hat am 15. Juli 2009 ge-
mäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Univer-
sität Berlin die folgende Änderung der Prüfungsordnung für den 
konsekutiven Masterstudiengang Fahrzeugtechnik vom 19. De-
zember 2007 (AMBl. 2/2008 S. 135) beschlossen: *) 

 
 
Artikel I 
 
Die Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang 
Fahrzeugtechnik wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 5 - Umfang und Art der Masterprüfung  
 
Es wird zusätzlich folgender Absatz 4 eingefügt: 
 
(4) Die zweite Wiederholung einer Modulprüfung findet in der 
Regel mündlich statt. 
 
 
Artikel II 
 
Diese Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtli-
chen Mitteilungsblatt der Technischen Universität Berlin in Kraft. 
 
 
 
Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Luft- und Raumfahrttechnik an der Fakultät V - Verkehrs- 
und Maschinensysteme - der Technischen Universität Berlin 
 

Vom 15. Juli 2009 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät V - Verkehrs- und Maschinensyste-
me - der Technischen Universität Berlin  hat am 15. Juli 2009 ge-
mäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung der Technischen Univer-
sität Berlin die folgende Änderung der Prüfungsordnung für den 
konsekutiven Masterstudiengang Luft- und Raumfahrttechnik 
vom 19. Dezember 2007 (AMBl. 8/2008 S. 143) beschlossen: 6) 

 
 
Artikel I 
 
Die Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang 
Luft- und Raumfahrttechnik wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 5 - Umfang und Art der Masterprüfung  
 
Es wird zusätzlich folgender Absatz 4 eingefügt: 
 
(4) Die zweite Wiederholung einer Modulprüfung findet in der 
Regel mündlich statt. 
 
 
Artikel II 
 
Diese Änderung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtli-
chen Mitteilungsblatt der Technischen Universität Berlin in Kraft. 
 
 
 
*) Bestätigt von der Senatsverwaltung für Bildung am 26. Januar 2010. 



 
2. Änderung der Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Fahrzeugtechnik (Vehicle 
Engineering) an der Fakultät für Verkehrs- und 
Maschinensysteme (Fakultät V) der Technischen 
Universität Berlin 

vom 6. April 2016 

Der Fakultätsrat der Fakultät V Verkehrs- und 
Maschinensysteme der Technischen Universität Berlin hat 
am 06.04.2016 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung 
der Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner 
Hochschulgesetz – BerlHG ) in der Fassung vom 26. Juli 
2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.12.2015 (GVBl. S. 442) die folgende zweite Änderung 
der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Fahrzeugtechnik vom 19.12.2007 (AMBl. 8/2008), zuletzt 
geändert am 15.07.2009 (AMBl 3/2010), beschlossen.*) 

Artikel I 

§ 6 wird durch folgenden Absatz ergänzt: 

„(10) Die Masterarbeit darf keinen Sperrvermerk und keine 
andere über die üblichen Verschwiegenheits- und 
Sorgfaltspflichten hinausgehende Regelung zur 
Geheimhaltung enthalten.“ 

Artikel II - Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin in Kraft.  

 

 

1. Änderung der Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Human Factors an der Fakultät für 
Verkehrs- und Maschinensysteme (Fakultät V) der 
Technischen Universität Berlin 

vom 6. April 2016 

Der Fakultätsrat der Fakultät V Verkehrs- und 
Maschinensysteme der Technischen Universität Berlin hat 
am 06.04.2016 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung 
der Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner 
Hochschulgesetz – BerlHG ) in der Fassung vom 26. Juli 
2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.12.2015 (GVBl. S. 442) die folgende erste Änderung der 
Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Human Factors 
vom 15.07.2009 (AMBl. 11/2010) beschlossen.*) 

Artikel I 

§ 7 wird durch folgenden Absatz ergänzt: 

„(12) Die Masterarbeit darf keinen Sperrvermerk und keine 
andere über die üblichen Verschwiegenheits- und 
Sorgfaltspflichten hinausgehende Regelung zur 
Geheimhaltung enthalten.“ 

Artikel II - Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin in Kraft.  

 

 

2. Änderung der Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Luft- und Raumfahrtechnik 
(Aeronautics and Astronautics) an der Fakultät für 
Verkehrs- und Maschinensysteme (Fakultät V) der 
Technischen Universität Berlin 

vom 6. April 2016 

Der Fakultätsrat der Fakultät V Verkehrs- und 
Maschinensysteme der Technischen Universität Berlin hat 
am 06.04.2016 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung 
der Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner 
Hochschulgesetz – BerlHG ) in der Fassung vom 26. Juli 
2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.12.2015 (GVBl. S. 442) die folgende zweite Änderung 
der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Luft- und 
Raumfahrttechnik vom 19.12.2007 (AMBl. 8/2008), zuletzt 
geändert am 15.07.2009 (AMBl 3/2010), beschlossen.*) 

Artikel I 

§ 6 wird durch folgenden Absatz ergänzt: 

„(10) Die Masterarbeit darf keinen Sperrvermerk und keine 
andere über die üblichen Verschwiegenheits- und 
Sorgfaltspflichten hinausgehende Regelung zur 
Geheimhaltung enthalten.“ 

Artikel II - Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin in Kraft.  

 

 

2. Änderung der Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Maschinenbau (Mechanical 
Engineering) an der Fakultät für Verkehrs- und 
Maschinensysteme (Fakultät V) der Technischen 
Universität Berlin 

vom 6. April 2016 

Der Fakultätsrat der Fakultät V Verkehrs- und 
Maschinensysteme der Technischen Universität Berlin hat 
am 06.04.2016 gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 der Grundordnung 
der Technischen Universität Berlin, § 71 Abs. 1 Nr. 1 des 
Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner 
Hochschulgesetz – BerlHG ) in der Fassung vom 26. Juli 
2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.12.2015 (GVBl. S. 442) die folgende zweite Änderung 
der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Maschinenbau vom 13.02.2008 (AMBl. 8/2008), zuletzt 
geändert am 15.07.2009 (AMBl 3/2010), beschlossen.*) 

Artikel I 

§ 6 wird durch folgenden Absatz ergänzt: 

„(10) Die Masterarbeit darf keinen Sperrvermerk und keine 
andere über die üblichen Verschwiegenheits- und 
Sorgfaltspflichten hinausgehende Regelung zur 
Geheimhaltung enthalten.“ 

Artikel II - Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtlichen Mitteilungsblatt der TU Berlin in Kraft.  
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